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Gesefzesvorlage iiber die Kriegsteuerungs-
zulagen an die Lehrerschaft.

(Erste Lesung im Grossen Rate, 8. Juli 1918.
Auszug aus den Verhandlungen.)

Art. 1. Den Lehrern und Lehrerinnen an
Gemeindeschulen werden im Jahr 1918 Kriegs-
teuerungszulagen - ausgerichtet.
wird erméchtigt, solange die Verhiltnisse es
rechtfertigen, auch fiir die folgenden Jahre der-
artige Zulagen im Rahmen dieses Gesetzes zu
beschliessen.

Art. 2. Die Zulagen betragen im Jahr:
a. Fiir verheiratete Lehrer

mit einer Besoldung bis und mit Fr.4000:
Fr. 800 und Fr. 100 fur jedes Kind;

mit einer Besoldung bis und mit Fr. 6000:
Fr. 700 und Fr. 100 fir jedes Kind;

mit einer Besoldung tiber Fr. 6000: Fr. 600
und Fr. 100 fiir jedes Kind.

Der Grosse Rat
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Loi portant octroi d’allocations pour
renchérissement de la vie au corps enseignant.

(Premigre lecture dans le Grand Conseil, 8 juillet 1918.
La traduction d'un extrait des délibérations suivra dans
le prochain numéro du Bulletin.)

Art. 1er. Il sera versé pour année 1918 des
allocations de renchérissement de la vie par suite
de la guerre aux maitres et maitresses d’école
communales. Le Grand Conseil est autorisé a
décréter Voctroi de pareilles allocations, dans les
limites fixées par la présente loi, également pour
les années suivantes si les conditions le justifient.

Art. 2. Les allocations sont fixées, par an,
ainsi qu'il suit:

a. Pour les instituteurs mariés
avec traitement allant jusqu'a fr. 4000 inclu-
sivement, fr. 800, plus fr. 100 par enfant;
avec traitement allant j jusqu'a fr. 6000 inclu-
sivement, fr. 700, plus fr. 100 par enfant;
avec tr aitement excédant fr. 6000, fr. 600, plub
fr. 100 par enfant.



Fir die Berechnung der Zulagen fallen
diejenigen Kinder unter 18 Jahren in Betracht,
fir die der Bezugsberechtigte tatsidchlich
sorgt. Den Xindern gleichgestellt werden
erwerbsunfihige Angehorige.

b. Fir verwitwete und geschiedene Lehrer,
sofern sie eigenen Haushalt fiihren, gleich
viel wie fiir die verheirateten Lehrer.

¢. Fur Lehrerinnen und unverheiratete Lehrer:
mit einer Besoldung bis und mit Fr. 4000:

~ Fr.500;-
mit einer Besoldung tiber Fr. 4000: Fr. 400.

Sofern Unverheiratete nachweislich far
Angehorige dauernd sorgen, kann die Zulage
um Fr. 50—300 erhoht werden.

d. Verwitwete und geschiedene Lehrerinnen
erhalten ebenfalls die Kinderzulage nach Mass-
gabe von lit. a.

Fir die Berechnung der Besoldung fillt auch
das Einkommen aus Nebenbeschiftigungen in
Betracht, insofern es einen wesenthchen Teil des,
Erwerbes ausmacht.

Art. 3. Den Lehrkraften an staatlich unter-
stiitzten Privatschulen konnen auf Gesuch hin
Teuerungszulagen bis zur Hilfte der in Art. 2
festgesetzten Betrige bewilligt werden:

Art. 4. Die Teuerungszulagen werden in der
Regel von Staat und Gemeéinden zu gleichen
Teilen getragen. Vorbehalten bleibt Art. 8.

Zuwendungen an die Lehrerschaft, die seit
1. Januar 1916 in Gestalt von Besoldungserho-
hungen oder Alterszulagen geleistet werden, gelten
als Teuerungszulagen im Sinne dieses Gesetzes
und sind als solche auf den gemiiss Art. 2 aus-
zurichtenden Zulagen anzurechnen. Nicht an-
gerechnet werden diirfen vor 1916 beschlossene
Alterszulagen, die seither fillig geworden sind.

Art. 5. Die von den Gemeinden vor Erlass
dieses Gesetzes beschlossenen Teuerungszulagen
diirfen nicht herabgesetzt werden.

Art. 6. Arbeitslehrerinnen, die nicht zugleich
Primarlehrerinnen sind, sowie an offentlichen
Schulen wirkende Haushaltungslehrerinnen haben
Anspruch auf eine Teuerungszulage von wenig-
stens Fr. 80 fiir jede Klasse, wovon Fr. 40 zu
Lasten des Staates, der Rest zu Lasten der Ge-
meinde fallt.

Art. 7. Die Kosten fiir Stellvertretung von
Lehrern, die aktiven Militdrdienst leisten, werden
von,Staat, Gemeinde und Liehrerschaft zu gleichen
Teifen getragen. Die Wirkung dieser Bestimmung
beginnt mit dem 1. Oktober 1918.

Art. 8. Um schwer belasteten Gemeinden mit
geringer Steuerkraft die Ausrichtung der durch
dieses Gesetz vorgeschriebenen Leistungen zu

-
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Nlentrent en ligne de compte, en ce qui
concerne les enfants, que ceux 4gés de moins
de dix-huit ans et dont I'entretien est effec-
tivement a la charge de l'ayant droit. Les
autres membres de la famille de celui-ci qui
ne peuvent subvenir a leur entretien et dont

il a la charge sont assimilés & ces enfants.

b. Pour les instituteurs veufs ou divorcéds, le
méme montant que pour lesinstituteursmariés,
s’ils ont ménage en propre.
c. Pour les institutrices et pour les instituteurs
non mariés
avec traitement allant jusqu’a fr. 4000 inclu-
sivement, fr. 500,

avec traitement excédant fr. 4000, fr. 400,
l'allocation pouvant au surplus étré aug-
mentée de fr. 50 & 300 pour les personnes
non mariées qui justifient avoir aleur charge
d’une maniére permanente quelqu’'un de
leur famille.

d. Les institutrices veuves ou divorcées ont
également droit & P'allocation pour enfants
prévue sous lettre a ci-dessus.

Dans la détermination du traitement, entre
également en ligne de compte le revenu que
'intéressé tire d’occupations accessoires, s'il s’agit
la d’'une partie notable de son gain.

Art. 3. Sur leur demande, il pourra étre accordé
une allocation d’au maximum la moitié de celles
qui sont fixées ci-dessus aux maitres et maitresses
d’écoles privées subventionnées par I'Etat.

Art. 4. En régle générale, les allocations sont
supportées a parts égales par I'Etat et la com-
mune, réserve faite de l'art. 8 de la présente loi.

Les allocations accordées au corps enseignant
depuis le 1er janvier 1916 sous forme de releve-
ments de traitement ou d’augmentations pour
années de service sont réputées allocations pour
renchérissement de la vie aux termes de la présente
loi et, comme telles, seront imputées sur les allo-
cations dues conformément a Part. 2 ci-dessus.
N’entrent pas en ligne de compte, en revanche,
les augmentations pour années de service décidées
avant 'année 1916 qui sont venues a échéance
postérieurement.

Art. 5. Les allocations pour renchérissement
de la vie accordées par les communes avant
I’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent
étre abaissées. .

Art. 6. Les maitresses de couture quin’occupent
pas aussi un poste d’institutrice primaire, de méme
que les maitresses d’école ménagere enseignant
dans une école publique, ont droit pour chaque
classe qu’elles desservent a une allocation d’au
moins fr. 80, dont fr. 40 & la charge de I’Etat et
le reste a celle de la commune.



erleichtern, ist ein jihrlicher Kredit von Fr. 150,000
in das Budget des Staates aufzunehmen, der
zu ausserordentlichen Staatsbeitrigen verwendet
werden soll.

Art. 9. Der gemiss § 10 des Dekretes vom
13. Mérz 1918 dem Regierungsrat zur Ausrichtung
von vorldufigen Teuerungszulagen an die Lehrer-
schaft zur Verfugung gestellte Kredit von
Fr. 500,000 ist auf die nach diesem Gesetz dem
Staate auffallenden Leistungen anzurechnen.

Art. 10. Dieses Gesetz tritt sofort nach seiner
Annahme durch das Volk in Kraft.

Der Regierungsrat wird mit dessen Vallzug
beauftragt. Dabei sollen im allgemeinen die Be-
stimmungen des Dekrets vom 13. Marz 1918 be-
treffend die Ausrichtung von Kriegsteuerungs-
zulagen sinngemiss angewendet werden. In Fillen,
wo iiber die Anwendung dieses Gesetzes oder
tiber den ‘Umfang einer Anspruchsberechtigung
Zweifel obwalten, entscheidet der Regierungsrat.

Eintretensfrage.

Regierungsrat Lohner gibt zuniichst einen Ueber-
blick iiber die Teuerungszulagen an die Lehrerschaft in
den Jahren 1916 und 1917 ucd betont, dass es gelte,
an die Stelle der bunten Musterkarte eine einheitliche
Ordnung zu schaffen. Dann fibrt er fort: « Zwei Griinde
bedingen die Ausarbeitung eines Gesetzes. Die Leistungen
des Staates iibersteigen die Summe, die in der Kompe-
tenz des Grossen Rates liegt; dann konnen die Ge-
meinden nur auf dem Wege des Gesetzes zu* bestimmten
Zulagen verpflichtet werden. Ein ausserordentlicher
Staatsbeitrag wird den schwiichern Gemeinden die Last
ertraglich machen.

Bei Anlass dieses Gesetzes glaubten wir auch ein
anderes Verhiltnis neu ordnen zu sollen, dessen Ord-
nung wiinschbar erscheint. Es betrifft dies die Vertei-
lung der Stellvertretungskosten fiir Lehrer, die sich im
A_ktivdiensﬁ befinden. Auch das ist eine Massnahme,
die zwanglos mit dem Gegenstand der Teuerungszulagen
in Zusammenhang zu bringen ist und die dazu dienen
soll, der Lehrerschaft die Lasten des Krieges durch
Staat und Gemeinden tragen zu helfen. Auch hieriiber
wird das Nihere bei der Einzeldiskussion zu sagen sein.

__Was die finanzielle Tragweite des Gesetzes anbe-
trifft, so finden Sie eine vorliufige Zusammenstellung
In unseérm Vortrag, welcher die Leistungen des Staates
auf rund eine Million beziffert. Dabei ist der Beitrag
des Staates an die Stellvertretungskosten nicht inbe-
griffen, der nach dem Entwurf des Regierungsrates eine
Mehrausgabe von rund Fr. 58,000 nach sich ziehen wiirde.
Ich habe nun untersuchen lassen, wie hoch sich die
Belastung des Staates belduft, wenn die Antrige der
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Art. 7. Les frais du remplacement de maitres
qui font du service militaire actif sont supportés
a parts égales par ’Etat, la commune et le corps
enseignant. Lia présente disposition déploie ses
effets des le 1¢r octobre 1918.

Art. 8. Afin de faciliter aux communes lourde-
ment grevées et i facultés contributives restreintes,
Poctroi des allocations prescrites par la présente
loi, il sera insecrit chaque année au budget un-
crédit de fr. 150,000 pour le versement de sub-
ventions extraordinaires de I'Etat auxdites com-
munes.

Art. 9. Le crédit de fr. 500,000 ouvert au
Conseil-exécutif pour le versement d’allocations
provisoires au corps .enseignant, conformément
a lart. 10 du déeret du 13 mars 1918 portant
octroi d’allocations pour renchérissement de la
vie par suite de la guerre au personnel de 'Etat,
sera imputé sur les prestations incombant a I'Etat
aux termes de la présente loi.

Art. 10. La présente loi entrera en vigueur
&s qu’elle aura été acceptée par le peuple.

Le Conseil-exécutif pourvoira a son exécution.
Seront en général applicables par analogie, a cet
égard, les dispositions du décret du 13 mars 1918
précité. En cas de doute concernant I'applicabilité
de la présente loi ou au sujet du montant d’une
allocation, le Conseil-exécutif décide.

d

*

Kommission angenommen werden. Ich will Ihnen die
betreffenden Zahlen in grossen Ziigen und approxi-
mativ — man kann ja wegen der bestiindigen Mutationen
innerhalb des Lehrkdrpers nicht auf ganz genaue Be-
trige abstellen — mitteilen. Nach dem Entwurf des
Regierungsrates wiirde die Gesamtausgabe fiir den Staat
Fr. 1,093.823 betragen; nach den Antrigen der Kom-
mission Fr. 1,410,300, also Fr. 316,477 mehr — ein sehr
erheblicher Sprung nach aufwirts. Der Regierungsrat
hat in seiner letzten Sitzung die Antriige der Kommission
behandelt. Es ist ihm nicht leicht geworden und wird
ihm nicht leicht, ihnen zuzustimmen, weil die dem
Fiskus zugemutete Mehrausgabe eine sehr erhebliche ist.
Auf der andern Seite haben wir uns gesagt: Wenn
man sich aus den angefiihrten Griinden entschliessen
muss, die Materie auf dem Wege des Gesetzes zu ordnen,
so muss man auf die Periode Riicksicht nehmen, fiir
die dieses Gesetz mutmasslicherweise Geltung haben
wird. Der Regierungsrat ist zum Schluss gekommen,
sich den Antrigen der Kommission nicht zu widersetzen,

‘unter der Voraussetzung, dass die Ansitze der Kom-

mission als solche zu gelten haben, die auch in kiinftigen
Jahren im Rahmen des Gesetzes nicht iiberschritten
werden sollen. Er ist der Meinung, dass fiir den Augen-
blick die von ihm vorgeschlagenen Zulagen geniigen
sollten. Auf der andern Seite sieht er aber selbst ein,
dass die Teuerung noch weiter geht und dass man also
den Rahmen des Gesetzes etwas weiter ziehen muss.
Er erblickt diese Erweiterung des Rahmens darin, dass
man die Antrige der Kommission annimmt, allein, wie
gesagt, unter der ausdriicklichen Voraussetzung, dass
Art. 1 vom Grossen Rate so angenommen wird, wie er
iibereinstimmend von Regierungsrat und Kommission



beschlossen worden ist, d. h. in dem Sinne, dass die zu-
kiinftigen Teuerungszulagen, die der Grosse Rat zu. be-
willigen hitte, sich auch in diesem erweiterten Rahmen
des (Gesetzes halten sollen.

Redner bringt hierauf dem Rate zur Kenntnis, dass
der Kantonalvorstand des Bernischen Lehrervereins sich
mit der Fassung der Kommission einverstanden erklirt
hat, also auf weitergehende Antriige bei Art. 1 und 4
verzichtet. Unter diesen Umstiinden ist auch der Re-
gierungsrat mit der Fassung der Kommission einver-
standen. Sollte man aber iiber einzelne Leistungen, wie
sie hier festgelegt sind, hinausgehen, so miisste sich der
Regierungsrat fiir diesen Fall seine Stellungnahme vor-
behalten. Ich beantrage Ihnen, auf das Gesetz einzutreten.

Jenny, Prisident der Kommission: Im Mirz hat der
Grosse Rat zu Gunsten der Lehrerschaft Fr. 500,000
gesprochen. Diese konnten nicht geniigen, und so wurde
der Weg der Gesetzgebung betreten. Nur durch das
Mittel des Gesetzes kinnen die Gemeinden zu bestimmten
Leistungen verpflichtet werden. Durch die Annahme
der Motion Miihlethaler hat sich der Grosse Rat fiir die
Revision des Lehrerbesoldungsgesetzes vom 31. Oktober
1909 ausgesprochen. Heute haben wir abnorme Zustiinde;
eine (Gesetzesrevision verlangt uinfassende Vorarbeiten;
es muss aber rasch geholfen werden. So miissen Teue-
rungszulagen gewihrt werden. Die heutige Gesetzes-
vorlage lehnt sich an das Dekret iiber die Teuerungs-
zulagen an das Staatspersonal. Man hat gesagt, die Ver-
hiiltnisse der Lehrerschaft seien, nicht die gleichen wie
die des Staatspersonals. Man wies hin auf die Ferien,
auf den Nebenverdienst. Nun kann von einem wesent-
lichen Nebenverdienst nicht gesprochen werden. Wahr
ist es, der Lehrer wird neben der Schule viel von der
Oeffentlichkeit in Anspruch genommen, aber fiir seine
daherige Arbeit schlecht oder gar nicht bezahlt. Das
Moment fillt also nicht in Betracht. Die Anlehnung
an die Ansitze, die fiir das Staatspersonal gesprochen
wurden, ist also gerechtfertigt. Wir miissen sie der
Lehrerschaft um so mehr zugestehen, als seit der Miirz-
session die Teuerung wesentlich gestiegen ist. Die Mehr-
ausgaben sollen nach Vorschlag des Regierungsrates
von Staat und Gemeinden zu gleichen Teilen getragen
werden. Die Kommission schliesst sich diesem Grund-
satze an. Die Gemeinden werden also zu ganz bestimmten
Leistungen wverpflichtet. Nun halten die Gemeinden
sehr viel auf ihre Selbststindigkeit. Demgegeniiber kann
gesagt werden, dass schon das Schulgesetz genaue Vor-
schriften iiber die Leistungen der Gemeinden enthiilt;
heute erhéhen wir nur die Ansiitze.

Es erhebt sich noch die Frage: Konnen die Ge-
meinden die ihnen zugemuteten [Leistungen tragen?
Die Lehrerschaft macht in ihrer Eingabe darauf auf-
merksam, dass 1917 fast alle finanziell gut gestellten
Gemeinden die Ansiitze des B. L. V. bewilligten oder
liberschritten. Die heutigen Ansiitze sind fiir die Ge-
meinden nicht viel grisser. Immerhin gibt es viele Ge-
meinden, die den gestellten Anforderungen nicht Geniige
leisten konnen. Fiir sie ist ein ausserordentlicher Staats-
beitrag von Fr. 150,000 vorgesehen, Dieser Posten kann
die finanziell schwachen Gemeinden beruhigen. Doch
soll die ganze Lastenverteilung keine Prijjudiz fiir ein
kunftiges Lehrerbesoldungsgesetz schaffen. Dort behalten
wir uns freie Hand vor. Perstnlich bin ich def Ansicht.
dass der Staat in vermehrtem Masse an die Schullasten
beitragen muss. Das Beitragsverhiltnis muss zu un-
gunsten des Staates gedndert werden: das bedingen
schon die hohen Steueransitze vieler Gemeinden. Aller-
dings miissen wir auch dem Staate die notwendigen
Mittel verschaffen. — Die heutige Vorlage, wie sie aus
den Beschliissen der Kommission hervorgeht, verursacht
dem Staate eine Mehrleistung von Fr. 1,300,000. Das

ist auf den ersten Blick weitgehend, bei objektiver
Priifung jedoch gerechtfertigt. Noch ist die Teuerung
im Wachsen begriffen. — Retner empfiehlt namens der
Kommission Eintreten.

Balmer, Nidau: Der vorliegende Entwurf ist ein
Verstindigungsentwurf. Von allen Seiten mussten Kon-
zessionen gemacht werden. Von seiten der Lehrerschaft
erfolgte ein Nachgeben in Art. 1 und 4. Die Teuerung
ist im Fortschreiten. Gerne hiitten wir es gesehen, wenn
Art. 1 darauf Riicksicht genommen hiitte. Es hiitte dort
heissen sollen: <¢nach Massgabe der Teuerung»> statt
« im Rahmen dieses Gesetzes»>. Man sagte uns, es wiirde
dies fir den Grossen Rat die Schaffung ausserordent-
licher Vollmachten bedingen, nach der Art, wie sie der
Bundesrat besitzt. Nun wird das Bernervolk dem Grossen
Rate schwerlich soleh weitgehende Kompetenzen erteilen.
Dafiir aber darf das neue Lehrerbesoldungsgesetz nicht
mehir lange auf sich warten lassen. Aus diesen Griinden
hat sich die Minderheit in der Kommission gefiigt. Auch
bei Art.4, Alinea 2, wiinschten wir eine Einschrinkung.
Besoldungserhhungen und Alterszulagen, die seit 1. Ja-
nuar 1916 beschlossen wurden, sollen nur insoweit an-
gerechnet werden, als sie tatsiichlich als Aequivalent
fiir Teuerungszulagen beschlossen wurden. Im Interesse
unserer iibrigen Postulate gaben wir auch auf diesem
Punkte nach.

Damit ist dje Eintretensdebatte erschipft. Eintreten
wird beschlossen: der Rat schreitet zur Detailberatung.

Art. 1.

Regierungsrat Lohner: Unter Gemeindeschulen sind
alle Gffentlichen Schulanstalten zu verstehen, die nicht
reine Staatsschulen sind. Inbegriffen sind also auch die
Sekundarschulen, die von Garantenvereinen unterhalten
werden. Der Artikel umschreibt die zeitliche Dauer und
die sachliche Wirkung des (esetzes. Die Vorlage ist
die beste Vorbereitung fiir ein neues Lehrerbesoldungs-
gesetz. Ob dieses dann die Hauptlasten auf den Buckel
des Staates legen kann, dariiber will sich der Redner
noch nicht aussprechen. Die Erteilung ausserordentlicher
Vollmachten wire referendumspolitisch sehr gefihrlich.
Die Fassung muss so lauten, dass der Biirger sich Rechen-
schaft iiber die Wirkung des Gesetzes geben kann. Des-
halb keine Blankovollmachten. Wir diirfen doch hoffen,
dass der Krieg in absehbarer Zeit zu Ende gehe und
die Teuerung sich mildere. Der Rat moge den Artikel
in der vorliegenden Fassung annehmen, damit die Re-
gierung bei andern Punkten sich auf den Boden der
Kommission stellen kann.

Jenny, Priisident der Kommission: Es hat vieles
fiir sich. dass die Vorlage auf die fortschreitende Teue-
rung Riicksicht nehmen soll. Doch ist eine derartige
Fassung etwas getithrlich und wird im Volke auf Wider-

stand stossen. Wir wollen keine Blankovollmaehten
schaffen
Art. 1 wird angenommen.

Art. 2.

Regierungsrat Lohner: Die Regierung schliesst sich
den Ansidtzen der Kommission an. Sie ist auch einver-
standen mit einer andern Behandlung der Lehrerehe-
paare. Die Bestimmung betreffend Berechnung der Neben-
beschiftigung kann in der Lehrerschaft das Bedenken
wachrufen, es werde jeder Batzen berechnet. Es ist
hier einfach der gleiche Grundsatz aufgenommen wie
im Dekret iiber die Teuerungszulagen an die Staats-
beamten. Der Artikel wird loyal gehandhabt werden.
Ausdriicklich heisst es ja: sofern das Nebeneinkommen
einen wesentlichen Teil des Gesamteinkommens ausmacht.

Hurni, Bern. Die Vorlage kommt vor das Volk:
dort miissen wir sie begriinden. Ich mdochte deshalb



etwas von der Teuerung sprechen. Man hat einen Be-
trag von 103,7 °/, ausgerechnet; dariiber haben viele
den Kopf geschiittelt. Ich habe die Zahl nachgepriift
auf Grund des bestehenden Rationierungssystems.

Es stellte sich folgendes heraus: Die Milch ist von
22 auf 36 Rp. gestiegen. Die Rationierung betriigt hier
in der Stadt Bern 6 dl fiir Erwachsene und 12 dl fiir
Kinder. Diese Erhthung allein macht Fr. 245.28 aus.
. Fiir das Brot macht es bei einem tidglichen Verbrauch
von 225 g Fr. 156. 04 aus. Der Brotpreis ist bekanntlich
von 35 auf 73 Rp. pro kg hinaufgesetzt worden. Beim
Zucker macht es bei einer Ration von 600 g pro Kopf
und Monat und einer Erhhung des Einheitspreises von
60 auf 140 Rp. Fr. 28.80; bei Reis, bei einer Ration von
400 g und einer Erhéhung des Einheitspreises von 60
auf 100 Rp., Fr. 9.60; bei den Teigwaren, bei einer
Ration von 500 g und einer Preiserhéhung von 70 auf
150 Rp., Fr. 24. Fiir Fette und Oele ergibt sich folgendes
Bild:  Zundchst Butter, 150 g bei einer Erhohung des
Binheitspreises von Fr. 3.20 auf Fr. 7.60, Fr. 38Y.60;
beim Fett, wo wir 250 g rechnen, Erhohung von Fr. 2. 40
auf Fr.8, Fr. 84; bei den Oelen macht es, bei einer
Erh6hung des Einheitssatzes von Fr. 2 auf Fr. 5. 40,
Fr. 20.40; beim Kise gegenwirtig Fr. 66, bei einer Ein-
heitsration von 250 g und einem Steigen des Preises
von Fr.2.40 auf Fr.6.80. Total auf rationierten. Lebens-
mitteln Fr.673. 72.

Nun werden Sie aber alle mit mir einverstanden
sein, dass man damit nicht gelebt hat, dass man auch
noch andere Artikel haben muss. Nun habe ich auch
noch solche andere Artikel einbezogen. Bei den Kar-
toffeln rechne ich 50 kg pro.Jahr und Person. Da haben
wir- eine BErhchung des Einheitspreises von Fr. 8 auf
Fr. 16. Wir wollen bei den 16 bleiben und nicht den
heutigen Tagespreis einsetzen. Die Erhdhung betrigt
hier Fr. 40. Bei den Eiern — wir wollen fiir die ganze
Familie pro Tag nur ein Ei rechnen — macht es bei
_eirer’ Erhthung des Einheitspreises von 15 auf 35 Rp.
¥Fr. 78 fiir das ganze Jahr aus. Wir wollen fiir diese
Familie auch ein wenig Fleisch in Berechnung ziehen,
nur ein Pfund Fleisch fir die ganze Woche; bei einer
Erhéhung des Fleischpreises von Fr. 2 auf Fr. 5 macht
das eine Erhshung von Fr. 78 im Jahr. Wir wollen fiir die
Familie ein halbes Pfund Speck pro Woche zugeben.
Speck ist hinaufgegangen von Fr. 2.50 auf Fr. 14, was
allein eine Erhghung von Fr. 149.50 ausmacht. Total
betriigt die Preiserhhung auf diesen Artikeln Fr. 1014. 32.
Ich mache darauf aufmerksam, dass kein Gemiise be-
rechnet ist. Die Herren:werden sagen, die Leute sollen
das Gemiise selbst pflanzen. Es ist auech kein Obst ein-
gerechnet, und doch werden Sie alle zugeben miissen,

ass es nur recht und billig ist, wenn die Kinder auch
ein paar Aepfel haben. Ich mache darauf aufmerksam,
dass sich alles das nur auf die notigsten Lebensmittel
bezieht, dass Kleidung, Wohnung und Heizung, wobei
die Kohle fiir die letztere um 400 °/, aufgeschlagen hat,
nicht in Betracht gezogen sind. Sie sehen also, bei den
allerwichtigsten Lebensmitteln eine Verteuerung von
Fr. 1014.32. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie den
Kopf schiitteln; sofern Sie mir versprechen, selbst nach-
zurechnen, bin ich sicher, dass Sie mir zustimmen miissen.

~ Wenn Sie diese Ansitze vergleichen mit denjenigen,
die Thnen von der Kommission vorgeschlagen werden,
so werden Sie sagen miissen, dass man wahrhaftig nicht
zu' weit gegangen ist. Wenn man alle andern Artikel
einbeziehen und es halten wiirde wie die frei Erwerbenden,
die, wenn sie nicht mehr auskommen konnen, einfach
mit den Preisen hinaufgehen, so miissten die Teuerungs-
zulagen wenigstens das Dreifache betragen.

. Einen Grund mehr, um auf diese Ansitze zu gehen,
sind die bedauerlichen Besoldungsansitze der Lehrer-
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schaft schon vor dem Kriege. (Hier gibt der Redner einen
Ueberblick iiber die Besoldungsverhiltnisse der bernischen
Primarlehrerschaft, gestiitzt auf die Erhebungen des
Sekretariats des B. 1. V., wie sie in Nr. 6 des Korre-
spondenzblattes, Jahrgang 1917/18, niedergelegt wurden.)
Diese traurigen Verhiltnisse werden nur dadurch eini-
germassen gemildert, dass wir an vielen Orten noch
die Naturalien haben. Diese behielten ihren Wert bei,
so dass auf dem Posten Wohnung, Holz und Land der
Lehrer keine Teuerungszulagen verlangen muss. Ich
mochte Ihnen sehr empfehlen, die Ansitze anzunehmen
und im Lande herum energisch dafiir einzutreten.

Meusy, Buix: Ich méchte Ihnen empfehlen, die An-
siitze, Fr. 800 fiir die Verheirateten und Fr. 500 fiir die
Ledigen, anzunehmen. Die Besoldungsanstitze der Lehrer-
schaft waren schon vor dem Kriege ungeniigend. Seit-
her haben sich die Preise fiir die Lebensbediirfnisse ver-
doppelt; die Teuerung wird nach dem Kriege noch
lange anhalten. Eine Besoldung von Fr.2000—2400 ge-
niigt nicht, um eine Familie anstindig zu erhalten,
selbst nicht mit den Teuerungszulagen. Es ist fiir die
Lehrerschaft sehr schwierig, wenn nicht unmdoglich, ihr
Einkommen auf andere Weise zu verbessern. Ich empfehle
Ihnen die Ansitze der Kommission zur Annahme.

Art. 2 wird in der Fassung der Kommission ange-
nommen. Art. 3 passiert ohne Diskussion.

Art. 4.

Regierungsrat Lohner: Art. 4 ist von grundsitz-
licher Bedeutung. Zunichst handelt es sich darum, die
Leistungen zwischen Staat und Gemeinden zu verteilen.
Aus Griinden der Zweckmaissigkeit und weil es sich um
ein voriibergehendes Gesetz handelt, haben wir den bei
der Mittelschule geltenden Grundsatz angenommen und
die Lasten zu je 50°/, verteilt.

In Alinea 2 ist die Frage geldst, wie es gehalten
werden soll, wenn eine Gemeinde, anstatt Zulagen zu
gewidhren, die Lehrerbesoldung wihrend des Krieges
erhoht hat. Da finden wir, es sei gerechtfertigt, dass
diese Besoldungserhthungen in einem gewissen Masse
als Teuerungszulagen sollen angerechnet werden kénnen.
Sobald man der Sache auf den Grund geht, ergibt sich
die Berechtigung dieses Vorgehens. Wir haben uns ge-
sagt, dass wir nicht beim Kriegsbeginn anfangen diirfen,
sondern bei einem Zeitpunkt, von dem, an sich die
Teuerung bestimmt ausgesprochen hat. Da haben wir
den 1. Januar 1916 angenommen. Von dort weg sind

+in einer Reihe von Gemeinden die Besoldungen erhtht
worden, anstatt Teuerungszulagen auszurichten. Es ist
aber auch vorgekommen, dass beides gemacht worden
ist, dass sowohl Teuerungszulagen gesprochen worden
sind als Besoldungserhthungen. Der Weg der Besol-
dungserhhung ist namentlich beschritten worden und
wird weiter beschritten werden bei den Sekundarschulen.
Das ist ein einfaches Verfahren, denn wenn die Ge-
meinde die Besoldungen erhoht, iibernimmt der Staat
automatisch die Hiilfte. So haben eine grosse Reihe
von Gemeinden gegeniiber ihren Mittellehrern von diesem
Verfahren Gebrauch gemacht. Das erhelit ohne weiteres
aus einigen Zahlen, die angeben, um wieviel der Staats-
beitrag an Besoldungen der Mittellehrer erhfht worden
ist. Im Jahre 1915 betrug die Erhshung gegeniiber dem
Vorjahre Fr. 23,000, im §ahre 1916 Fr. 39,000, im Jahre
1917 Fr. 85,000 und in der ersten Hilfte 1918 bereits
wieder Fr. 64,000, so dass man sieht, dass auf diesem
Wege ganz wesentliche BesoldungserhShungen be-
schlossen worden sind. Es wiire nicht recht, wenn man
die Gemeinden, die ihren Lehrern anstatt vortibergehende
Teuerungszulagen dauernde Besoldungserhdhungen zu-
gebilligt haben, die also statt eines ungewissen Provi-
soriums einen gewissen Rechtsanspruch der Liehrerschaft




aufgestellt haben, biissen liesse, indem man sagt, sie
hédtten zwar die Besoldungen erhéht, aber sie miissen
nun auch noch Teuerungszulagen ausrichten. Es ist
klar, dass die Gemeinden die Besoldungen bis zum ge-
setzlichen Minimum erhthen miissen, wenn dasselbe
noch nicht erreicht ist.

Wie Herr Balmer bereits ausgefiihrt hat, ist in der
Kommission von den Vertretern der Lehrerschaft die
Frage erortert worden, ob man sich bei dieser Anrech-
nung nicht auf die Besoldungserhthungen beschrinken
sollte, die ausdriicklich und wirklich als Aequivalent
fiir Teuerungszulagen beschlossen worden sind. Diese
Losung hat auf den ersten Blick etwas Bestechendes;
allein wenn man die Sache untersucht, kommt man
dazu, diese Ldsung nicht als angingig zu finden, denn
in den meisten Lillen ist nicht ausdriicklich gesagt
worden, ob die BesoldungserhGhung als Teuerungszulage
gelten soll oder nicht, so dass ein ganz neues Moment
der Unsicherheit in die Rechnung gebracht wiirde. Wir
haben es deshalb begriisst, dass die Kommission sich
schliesslich einstimmig fiir die Fassung des Art. 4 aus-
gesprochen hat, wie sie im Vorschlag des Regierungs-
rates enthalten ist.

Es ist bereits auf das Aequivalent hingewiesen wor-
den, das fiir schwerbelastete Gemeinden in der wesent-
‘lichen Erhhung des ausserordentlichen Staatsbeitrages
liegt, auf den wir noch zu sprechen kommen werden.
Ich beantrage Zustimmung zum Art. 4. :

Jenny, Prisident der Kommission: Das zweite Alinea
hat zu einer einlidsslichen Erorterung Anlass gegeben.
Sie haben bereits von Herrn Balmer bei der Eintretens-
debatte gehirt, dass die Vertretung der Lehrerschaft
hier eine etwas andere Auffassung hatte. Die Vertreter
der Lehrerschaft haben darauf hingewiesen, dass es
zahlreiche Fille gebe, wo die Besoldungen bereits vor
dem Krieg geordnet worden oder in Neuordnung be-
griffen gewesen seien. Man habe also auf Grund der
damaligen Verhiltnisse die Notwendigkeit eingesehen,
die Besoldungen neu zu regeln. Nun sei aber die Ar-
beit in vielen Gemeinden durch den Krieg unterbrochen
worden und die Auswirkung dieser Beschliisse habe
sich erst in den Jahren 1916 oder 1917 gezeigt; infolge-
dessen werden diese Besoldungserhthungen nun ange-

. rechnet, was aber nicht recht sei, da diese Erhéhungen
grundsiitzlich schon vor dem Krieg notwendig gewesen
oder als no®wendig erkldrt worden seien. Diese Ein-
wendungen haben zweifellos vieles fiir sich. , Allein auf
der andern Seite ist doch darauf hinzuweisen, dass es
ausserordentlich schwierig ist, hier eine bestimmte*
Formel zu finden, die allen diesen verschiedenartigen Ver-
hiltnissen Rechnung trigt. Herr Regierungsrat Lohner
hat ausgefiihrt, wie da die verschiedenartigen Fiille vor-
liegen. Es muss hier eine bestimmte feste Norm ge-
schaffen werden, wie es vorgesehen ist, wenn man bei
der Ausfithrung nicht auf Schwierigkeiten stossen will.
Man hat deshalb gefunden, es sei besser, wenn hier
nicht nach einem neuen Text gesucht werde. sondern
wenn man sich mit dem vorliegenden Text begniige
und die Ausfiihrung der Unterrichtsdirektion und den
zustdndigen Organen iiberlasse, die zweifellos am besten
in der Lage sind, von Fall zu Fall zu entscheiden, was
billiger- und gerechterweise zugesprochen werden soll.
Mit Riicksicht auf die schwierigen Verhéltnisse mochte
ich Ihnen empfehlen, Art. 4 so anzunehmen, wie er im
regierungsritlichen Vorschlag enthalten ist.

" Balmer: Ich will Ihnen an einem einfachen Beispiel
erklidren, wie ungerecht eventuell dieser Artikel ausgelegt
werden koénnte, wenn er nicht in dem Sinne ange-
wendet wiirde, wie Herr Regierungsrat Lohner soeben
ausgefiihrt hat, ndmlich dass Alterszulagen bis zu einem
gewissen (yrade als Teuerungszulagen angerechnet wer-

68

den sollen. Ich nehme ein Beispiel von Biel. Im Jahre
1914, vor. Ausbruch des Krieges, ist das Besoldungs-
regulativ der Mittellehrer von Biel neu geordnet worden.
Es hat siimtliche vorberatenden Behirden in Biel passiert,
ist vom Volke angenommen worden und hat eine Be-
soldungserhthung im Minimum und Maximum von
Fr. 600 vorgesehen. Da brach der Krieg aus, und die
Lehrerschaft hat durch ein Schreiben an die Schul-
kommission kundgegeben, dass sie auf eine Weiterleitung
dieser Besoldungsbewegung verzichte angesichts der
schwierigen Lage, in die die Gemeinde Biel versetzt
worden ist. In den ersten Augusttagen 1914 hatte man
das Gefiihl, man diirfe nicht auf dieser Besoldungs-
bewegung beharren. Es wire nicht nétig gewesen,
dieses Schreiben abgehen zu lassen, denn die Behorden
von Biel kamen chnedies dazu, diese Besoldungsvorlage
in einer Schublade verschwinden zu lassen. Ja, die Ge-
meinde Biel ist sogar in die Lage gekommen, bereits
sanktionierte Besoldungszulagen zu sistieren. Im Jahre
1917, nachdewm sich die Verhiiltnisse in der Industrie
gebessert- und nieht die Form angenommen hatten, wie
man im Jahre 1914 befiirchtet hatte, hat die Lehrer-
schaft die Besoldungsbewegung wieder an die Hand
genommen, und es 1st eine neue Besoldungsordnung
aufgestellt worden, die am 1. JJanuar 1918 in Kraft trat
und durch welche das Minimum und Maximum um
Fr. 900 erhoht wurde. Nun finden wir es ungerecht,
wenn alle diese Fr. 900 als Teuerungszulagen anerkannt
und berechnet wiirden. Wir sind einverstanden, die
Fr. 300, die uns in Anbetracht der verinderten Verhilt-
nisse gegeniiber 1914 mehr zugestanden worden sind, als
Teuerungszulage anzuerkennen, nicht aber alle Fr. 900.
Darum hat der B. L. V. den Zusatzantrag eingebracht,
es michten nur diejenigen Alterszulagen in Berechnung
fallen, die wirklich als Aequivalent fiir die Teuerungs-
zulagen zuerkannt worden sind. Wenn man sich in der
Kommission dennoch auf die Fassung geeinigt hat, wie
sie jetzt vorliegt, so riibrt das eben davon her, dass
wir das Schwergewicht darauf gelegt haben, dass in

erster. Linie den Lehrern geholfen werden muss, von.

denen Herr Hurni gesprochen hat. Die Teuerungszulagen
sollen in erster Linie den schlechtbezahltén Landlehrern
zugute kommen. Wir haben uns gesagt, die Lehrer-
organisationen der Stddte Bern und Biel seien schliess-
lich stark genug, um- sich dort, wo sie glauben, dass
sie ins. Unrecht versetzt worden seien, durch eigene
Initiative einen Ausgleich zu verschaffen.

Miinch, Bern: Wenn man sich die Verhiiltnisse an-
schaut, wie sie im Lande hernm bestehen, so kommt
man zu der Auffassung, dass die Terminsetzung, wie sie
in Art. 4 enthalten ist, nach vielen Richtungen hin
grosse Unbilligkeiten schaffen wird. leh habe mir iiber-
legt, ob ich beantragen wolle, es sei das Datum des
1. .Januar 1917 einzusetzen. Ich bin davon abgekommen,
weil ich mir sagte, dass das zu weit gehen wiirde, denn
in den grossern Stddten und Dorfern sind seither wieder-
holt Teuerungszulagen ausgerichtet worden. Dagegen
kdonnte eine gewisse Beschridnkung eintreten, etwa so
lautend: «Nicht angerechhet werden diirfen vor 1916
beschlossene Alterszulagen, die seither fillig geworden
sind ; ferner Besoldungs- und Teuerungszulagen, die zum
erstenmal seit Kriegsausbruch ausgerichtet worden sind. »

Neuenschwander, Oberdiessbach: Es geht aus der
Fassung des Art. 4 nicht hervor, ob der Staat unter

- allen Umsténden Fr. 300—400 plus Kinderzulage tragen

wird, auch wenn die Gemeinden hohere Zulagen, z. B.
Fr. 500—600, gesprochen haben. Dariiber sollte man
Klarheit besitzen.

Regierungsrat  LoAner: Ich mdchte Sie zunichst
bitten, den Antrag des Herrn Miinch abzulehnen.
Was Herr Miinch beantragt, ist etwas, was wir nicht

L)



tun sollten. Man kann nicht Teuerungszulagen, die die
Gemeinden als solche, ohne Mitwirkung des Staates,
beschlossen haben, nicht anrechnen, sondern Teuerungs-
zulagen; die als solche ausgerichtet worden sind, sind
eben Teuerungszulagen und gelten fernerhin als solche,
nur miissen sie mit den Vorschriften des Gesetzes in
Einklang gebracht werden ; sie miissen also soweit erhiht
werden, bis das gesetzliche Minimum erreicht ist. Was
die Besoldungserhthungen anbetrifft, so ist zu sagen,
dass dieselben sich fast ausschliesslich auf die Sekundar-
schulen beziehen. Bei den Primarschulen sind seit 1. Ja-
nuar 1916 sehr wenig Besoldungserhshungen zugebilligt
worden. In der Hauptsache hat man sich der Teuerungs-
zulagen bedient. Nun sind die Mittellehrer im grossen
und ganzen — ich gebe zu, dass das nicht iiberall zu-
trifft — besser gestellt als die Primarlehrer. Auch in
der Kommission ist die Solidaritdt der Mittellehrer
gegeniiber ihren weniger gut gestellten Kollegen zum
.Ausdruck gelangt, indem sich die Herren, die die Mittel-
lehrer vertreten haben, schliesslich dieser Fassung an-
geschlossen haben. Wenn man nicht zu Unsicherheiten
und Unbilligkeiten kommen will, muss man auf einen
gewissen Zeitpunkt abstellen.

Zu der Auffassung des Herrn Neuenschwander ist
zu sagen, dass der Staat unter allen Umstinden ver-
pflichtet ist, seine Hilfte von der gesetzlichen Teuerungs-
zulage auszurichten. Hat die Gemeinde vor Erlass des
Gesetzes Fr. 500 beschlossen, so werden diese Fr 500
weiter auszurichten sein. Dann bekommt der Lehrer
in Gottes Namen Fr. 900 statt Fr. 800, was auch kein
Ungliick ist.

Jenny: Gegeniiber Herrn Miinch mochte ich fest-
stellen, dass die Lehrerschaft selbst der Ansicht ist, dass
1916 und 1917 beschlossene Teuerungszulagen anzu-
‘rechnen seien.

Roth, Interlaken: Es ist von verschiedenen Seiten
gesagt worden, dass die Bestimmung von Art. 4, Absatz 2,
hauptsdchlich die Mittellehrer treffe. Das stimmt. Man
hat dadurch antdnen wollen, dass das daher komme,
weil der Staat bei dem Mittellehrern einen Teil dieser
Aufbesserung iibernehmen miisse. Wenn die Gemeinden
fiir Primarlehrer Besoldungsaufbesserungen statt Teue-

rungszulagen beschlossen hétten, so hédtten sie diese:

Aufbesserung selbst tragen miissen, wihrend der Staat
bei den Aufbesserungen an Sekundarlehrer die Hilfte
trigt. Ich gebe zu, dass dieser Fall eingetreten sein mag,
dass man so gerechnet hat, aber ich glaube, die Ent-
wicklung mache sieh im grossen und ganzen anders.
Wenn ich recht berichtet bin, haben die Primarlehrer
die letzte Aufbesserung 1909 bekommen. Die Mittel-
lehrer haben damals sofort eingesetzt, um ihrerseits in
den Gemeinden ebenfalls eine Aufbesserung zu erhalten.
Einige Gemeinden haben sich sofort bereit erkliirt, andere
sind 2—3 Jahre spiiter gekommen, andere haben sie in
Aussicht genommen und sind nicht dazu gtkommen,
weil inzwischen der Krieg ausbrach. Im ersten Kriegs-
jahr hat kein Mensch daran gedacht, das nachzuholen.
Erst als die Not grisser wurde; hat man in vielen Ge-
meinden nachgeholt, was man vorher hiitte tun sollen.
Ich denke da an die Gemeinden Bern, Fraubrunnen,
Thun, Strittligen, Biel u. s. w. Es ist also melr die
Entwicklung, die dazu gefiihrt hat, dass den Mittellehrern
Besoldungserhdhungen gegeben worden sind anstatt
Teuerungszulagen.

Ich konnte noch andere Beispiele  anfiihiren, um
lhnen zu zeigen, zu welchen Hirten diese Bestimmung
fiihrt. Interlaken z. B. hatte vor dem Krieg ganz an-
stiindige Besoldungsverhiltnisse; Unterseen, das die
gang gleicheu Lebensverhiltnisse aufweist, ist mit seinen
Besoldungen um Fr. 1000 darunter geblieben und hat
sich erst in den allerletzten Tagen auch aufgerafft und

-
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ist seinen Sekundarlehrern mit Besoldungszulagen bei-
gesprungen, die aber immer noch Fr. unter den-
Jenigen von Interlaken sind. Nun sollten die Interlakener
Sekundarlehrer die volle Teuerungszulage bekommen,
die Unterseer, die noch jetzt weniger haben, nichis
oder fast nichts.

Das sind einige Bemerkungen, die ich zu diesem
Art. 4 habe anbringen wollen. Weil aber von allen
Seiten Konzessionen gemacht worden sind, méchte ich
auch eine solche inachen und méchte beantragen, dass
die Besoldungsaufbesserungen, die seit dem I. Januar
1916 gemacht worden sind, zur Hilfte anzurechnen seien.

Regierungsrat Lohner: Ich mochte beantragen, den
Antrag Roth abzulehnen. Wenn man in solchen Ver-
hiltnissen allgemein giiltige Normen aufstellt, so wird
es immer Fille geben, wo der eine zu kurz kommt.
Es gibt aber auch [fdlle, wo einer mehr bekommt, als
er erwartet hat. Es reklamieren aber nur die, die weniger
bekommen; die, welche mehr bekommen, sagen wohl-
weislich nichts.

Es bleibt naturgemiiss nach wie vor den Gemeinden
unbenommen, ihren Mittellelbrern die Besoldungen zu
erhdhen, ganz ohne Riicksicht auf das Gesetz. Das Spiel
der Krifte ist nach wie vor frei und die Macht und der
Einfluss der Lehrerschaft und derer,” die in den betref-
fenden Gemeinden fiir sic eintreten, ist in keiner Weise
beschrinkt, sondern knnen nach wie vor zu Gunsten der
Besoldungserhdhungen ausgeiibt werden. Der Staat wird
ohne weiteres die 50°/, der erhthten Besoldung iiber-
nehmen, entsprechend dein bisherigen und in Zukunft
geltenden gesetzlichen Zustand. Ich bitte Sie, diese Ver-
hiltnisse nicht zu verwechseln und zu beriicksichtigen,
dass es ganz unmdiglich ist, eine Norm aufzustellen, die
iiberall zutreffen wird. Auch werden Ungleichheiten und
Unbilligkeiten in beiden Richtungen vorkommen, wenn
man den Antrag des Herrn Roth annimmt.

Die Antrige Miinch und Roth werden abgelehnt.
Art. 4 wird in der Fassung der vorberatenden Behiérden
angenommen. Art. 5 und 6 passieren nach kurzen Voten
der Herren Lohner und Jenny ohne Diskussion.

«

Art. 7.

Zunichst gibt Regierungsrat Lofner einen Usberblick
tiber das gesamte Stellvertretungswesen und tritt dann
nither auf die Verhiltnisse bei den Stellvertretungen, die
durch den Aktivdienst der Lehrer nitig werden, ein. Er
fihrt aus: Im Aktivdienst wurden bis jetzt die gesamten
Stellvertretungskosten von der l.ehrerschaft getragen, .
mit einer Ausnahme, die seit November letzten Jahres
eingetreten ist. Diese Ordnung der Dinge ist darauf zu-
riickzufiihren, dass man sich sagte, eine gesetzliche Hand-
habe, den Dienstherrn zur Vergiitung der Stellvertre-
tungskosten zu verurteilen, bestehe nur dann, wenn die
Abwesenheit von verhdltnismissig kurzer Dauer sei,
gemidss dem Wortlaut des Art. 335 des Obligationen-
rechtes. Es war nun von Anfang an selr fraglich, ob,
wenn auch die voritbergehende Abwesenheit im Wieder-
holungskurs unter diese Bestimmung fiillt, eine Abwesen-
heit von 2—3 Monaten im Aktivdienst an der Grenze
eine solche von verh#ltnismissig kurzer Dauer sei. Die
Lehrerschaft hat sich ihrerseits in richtiger Wiirdigung
der Sachlage einverstanden erklirt, ohne einen richter-
lichen Entscheid anzurufen, diese Stellvertretungskosten
zu ihren eigenen Lasten zu nehmen. Zur Tragung der
Kosten dienen in erster Linie die Soldabziigé, die man
den Lehrer-Offizieren wie allen andern Offizieren, die
in der 8ffentlichen Verwaltung angestellt sind, gemacht
hat. Die Betrige, die daher gekommen sind, machen
ungefihr %, der erforderlichen Leistungen fiir die Stell-
vertretungskosten aus. Das dritte Drittel ist durch Ab-
ziige gedeckt worden, die sich die gesamte L.ehrerschaft
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hat gefallen lassen. Diese Abziige haben bis Ende Juni
dieses Jahres pro Lehrkraft Fr. 80 betragen, eine mit
Riicksicht auf die Zeitverhiltnisse erhebliche Summe.
Die gesamte Leistung, die die Lehrerschaft bis Ende
Juni 1918 aufgebracht hat, tibersteigt Fr. 700,000. Mit
diesen Mitteln hat man auf der Unterrichtsdirektion
die Kasse gefiihrt, aus der die Stellvertretungskesten
bestritten worden sind.

Nun hat sich herausgestellt, dass diese Mittel auf
die Dauer nicht geniigen, um die Verpflichtungen der
Kasse zu erfiillen, namentlich dann nicht, wenn eine
Erhohung der Stellvertretungsentschidigung eintritt,
eine Erhdhung, die sich schon lange als gerechtfertigt
erwiesen hat, die bei andern Stellvertretungsarten bereits
seit lingerer Zeit eingetreten ist, so dass man den un-
natiirlichen Zustand gehabt hat, dass die Lehrer, die
eine Stellvertretung fiir einen Lehrer im Aktivdienst
ausgeiibt haben, weniger Entschiddigung bekommen
haben als diejenigen, .die einen kranken Lehrer oder
einen Lehrer im Instruktionsdienst vertraten. Diesem
Zustand hat man in der Weise provisorisch ein Ende
gemacht, dass durch Verfiigung- der Unterrichtsdirektion
ab 1. November 1917 die Gemeinden gehalten worden
sind, pro Tag Fr. 2 Entschidigung zu leisten. Die Ge-
meinden haben mit wenigen Ausnahmen, die auch,
wieder in Ordnung gekommen sind, diese Leistung ohne
Widerrede tibernommen, so dass diese Fr.2 gegenwiirtig
anstandslos bezahlt werden. Die Hauptsache von dem,
was man heute verlangt, wird von den Gemeinden heute
schon geleistet, so dags der neue Zustand fiir sie keine
Mehrbelastung bedeutet.

Nun habe ich bereits gesagt, dass die Kasse auf
die Linge den Anforderungen nicht mehr entsprechen
konne. Um die filligen Stellvertretungsentschiidigungen
auszurichten, hat der Staat bereits einen Vorschuss von
Fr. 30,000 an diese Kasse leisten miissen. Die Lehrer-
schaft hat das Gesuch gestellt, man mé&chte die Sache
so ordnen, wie sie auch in Krankheitsfillen geordnet
ist, dass also Staat und Gemeinde je !/, iibernehmen
und die Lehrerschaft als Ganzes !/,. Es besteht dabei
- die Absicht, die Abziige, die den Lehrer-Offizieren ge-
macht werdeR, fiir die Zwecke dieser Kasse dienstbar
zu machen. Der Regieringsrat hat sich der Begriindet-
heit dieses Begehrens nicht verschliessen wollen, immer-
hin hat er geglaubt, mit Riicksicht auf die rechtliche
Lage diirfe man der Lehrerschaft einen etwas griossern
Anteil zumuten. In der Tat ist hier rechtlich festzu-
stellen, dass 1. der Staat, der nicht Dienstherr ist, nichts
schuldet, und 2. dass die Gemeinde, welche gegeniiber
dem Lehrer Arbeitgeber ist, bei so verhiltnismissig
langem Militdrdienst kaum verhalten werden konnte,
die Entschiddigung zu leisten.: Ieh halte aber dafiir, dass
die Liehrerschaft das richtige Gefiihl gehabt hat, als ste
sich sagte, sie wolle nicht Prozesse fiihren, sondern
eine Verstindigung suchen. Der Regierungsrat hat, wie
gesagt, gefunden, man sollte diese %eebtslage dadurch
einigermassen zum Ausdruck bringen, dass man der
Lehrerschaft die Hilfte und den beiden andern Kontra-
henten zusammen die andere Hilfte iiberbindet. Allein
nachdem man sich auf der ganzen Linie geeinigt hat,
hat sich der Regierungsrat damit einverstanden erkliren
konnen, dass die Dreiteilung nach Vorbild der Stellver-
tretung in Krankheitsfédllen bei Primarschulen auch hier
eingefiihrt wird.

Es war ferner noch die Frage zu losen, von welchem
Zeitpunkt an die neue Entschiidigungsordonung Giiltig-
keit haben sollte. Wir glaubten zuerst, sie vom 1. Juli
1918 ab in Kraft treten lassen zu kinnen, aber es hat
sich herausgestellt, dass das nicht geht. Die Stellver-
tretungen gehen weiter: gerade gegenwirtig sind viele
bernische Truppen und damit viele bernische Lehrer

im Militiirdienst, so dass eine bedeutende Anzahl von
Stellvertretungen eingerichtet werden mussten. Diese
Stellvertretungen miissen bezahlt werden. Die jungen
Lehrer und Lehrerinnen, die auf die Stellvertretungs-
entschiidigung warten, kann man nicht bis in den Winter
hinein vertriosten. Es ist dringend notwendig, die Kasse
weiter zu fiihren, und es miissen ihr infolgedessen die
notigen Mittel zugefiihrt werden. Wenn nun diese Aus-
zahlungen auf Grund des bisherigen Rechnungsmodus
erfolgen miissen, was unbedingt notig ist, solange das
Gesetz nicht in Kraft ist, und man hintendrein zuriick
abrechnen sollte, so ist -das nach Ueberzeugung aller,
die damit zu tun haben, eine Komplikation, die ver-
mieden werden muss. Sdmtliche Inspektoren haben mir
erkldart, das wiirde eine Rechnung geben, aus der kein
Mensch klug wiirde. Wir haben uns daher veranlasst
gesehen, den Zeitpunkt, von dem weg die neue Berech-
nung Platz greifen soll, auf den 1. Oktober festzusetzen.
Wir nehmen an, dass das Gesetz im Laufe des Monats
Oktober oder Anfang November zur Volksabstimmung
gebracht werden kann, so dass dann die Abrechnung,
die vom 1. Oktober weg getroffen werden muss, etwas
zuriickgehalten werden konnte, was weiter keine Kom-
plikationen und Schwierigkeiten verursacht. Das hat
zur Folge, dass die Kasse nach dem bisherigen Modus
bis Ende September weitergefiihrt werden muss. Die
Vertreter der Lehrerschaft, mit denen ich Fiihlung ge-
nommen habe, haben sich, wenn auch ungern, mit dieser
[.osung einverstanden erkldrt. Ich beantrage, den Artikel
in der Fassung der Kommission anzunehmen.

Jenny begriisst es, dass endlich in dieser Materie
Klarheit und gesetzliche Ordnung geschaffen wird.

Der Artikel wird ohne weitere Bemerkungen an-

Art. 8.

Regierungsrat Lohner gibt die Erklirung ab, dass
die Regierung dem Antrag der Kommission zustiinme,
wenn auch mit etwas gemischten Gefiihlen.

Jenny: Es ist klar, dass eine griéssere Anzahl von
Gemeinden nicht in der Lage sein wird, den erhdhten
Anforderungen des Gesetzes gerecht zu werden. Infolge-
dessen hat es die Kommission fiir nitig befunden, den
Kredit auf Fr. 150,000 zu erhGhen. E

Konig, Madiswil: Das Bernervolk hat gestern mit
iiberwiiltigendem Mehr einem neuen Steuergesetz zu-
gestimmt. Es hat damit bewiesen, dass es die Steuer-
gerechtigkeit hochhalten will, dass es wiinscht, dass
nun der Lastenausgleich einmal durchgefiihrt werde.
Was wird die Konsequenz fiir unsere schwerbelasteten
Gemeinden sein? Die Steuerausfille; die ihnen dadurch
erwachsen, dass die Abziige grosser werden, werden
nicht gedeckt werden konnen durch das, was ihnen an
Progressivsteuer zukommt, wihrend sie fiir den Staat
und die fihanziell kréaftigen Gemeinden vermehrte Mittel
bringen wird. In den séchwerbelasteten Gemeinden wird
die finanzielle Llage eine immer gespannters werden.
Wenn man die finanziell schwachen Steuerzahler ent-
lasten will, was durchaus richtig ist, so sollte man auch
den schwachen Gemeinden in erhhtem Masse entgegen-
kommen. Auch dieser Lastenausgleich wird kommen
miissen. Ich glaube, man sollte einen Schritt in dieser
Richtung tun und sollite eine Erhshung des Beitrages
von Fr. 150,000 in Aussicht nehmen. Es ist heute von
verschiedenen Seiten betont worden, dass hauptsidchlich
die Lehrer in den Berggemeinden schlecht gestellt sind,
dass wir da noch Lehrﬁriifte haben, die sich mit Fr. 1800,
2000 und 2200 abspeisen lassen miissen. Diese sind,
auch wenn sie Fr. 800 Zulage bekommen, immer noch
schlechter gestellt als unsere Handlager und Kohlen-
griber in Zell und Gondiswil. Ich stelle heute keinen

.genomimen.



Antrag, sondern ich mdchte die Finanzdirektion bitten,
bis zur zweiten Liesung des Gesetzes Erhebungen dariiber
anzustellen, wie die finanzielle Lage vieler dieser Ge-
meinden in Wirklichkeit ist. Ich bin fest iiberzeugt,
dass sich da zur Evidenz herausstellen wird, dass man
diesen Gemeinden in viel weitergehendem Masse wird
entgegenkommen miissen.

Regierungsrat Lohner : Ich kann mitteilen, dass die
Erhebungen, von denen Herr Konig gesprochen hat, im
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Gange sind und dass man bezweckt, die F'r. 150,000
dorthin zu geben, wo sie am notigsten sind. Der Grosse

‘Rat wird Gelegenheit haben, sich dariiber auszusprechen.

Der Artikel wird angenommen.

Die iibrigen Artikel passieren ohne Diskussion. In
der Schlussabstimmung wird die Vorlage einstimmig
angenommen.
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Delegiertenversammlung
des Bernischen Mittellehrervereins
Samstag den 13. Juli 1918, vormittags 10 Uhr,
im Kasino in Bern.

Anwesend : Prisident: Dr. Antenen,
" Protokollfiihrer: Graf, Zentralsekretar. Kantonal-
vorstand: 7 Mitglieder. Delegierte: 35 aus allen
6 Sektionen.

Den Verhandlungen wohnt Herr Burki, Vize-
prasident des K. V. des B. L. V., bei.

Verhandlungen.

1. Prisident Dr. Antenen weist darauf hin,
dass wir mitten im Wirtschaftskampfe stehen.
Zu den Stinden, denen die wirtschaftliche Ver-
elendung droht, gehort auch der Lehrerstand.
Als bestes Mittel gegen diese Gefahr haben wir
unsere straffe Organisation.
uns stets bewusst sein und der Organisation die
bescheidenen Opfer nicht verweigern, die sie von
uns fordert. Neben der Verteidigung der mate-
riellen Interessen wollen wir die Ideale stetsfort
hochhalten. In den Sektionen ist viel ideale
Arbeit geleistet worden.

2. Protokoll. Das Protokoll der letzten Dele-
giertenversammlung wurde in Nr.3, Jahrgang 19,
des Korrespondenzblattes publiziert. Es wird ohne
Verlesung genehmigt.

3. Jahresbericht. Zum gedruckten Jahres-
bericht macht Dr. Bigli, Prisident des K.V,
zwei Ergénzungen.

a. Der K. V. beschiftigte sich auch mit der
Frage des Obligatoriums des Kadettenunter-
richis. Hr liess liber die Materie ein Rechts-
gutachten ausarbeiten. Dieses steht Interessenten
zur Einsicht offen.

b. Besuche in den Sektionen. Auch im Ver-
laufe dieses Jahres wurden einzelne Sektions-

Biel.

Dessen sollen wir
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Société bernoise des Maitres aux écoles moyennes. £
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Assemblée des délégués

de la Société bernoise des Maitres aux écoles moyennes,
samedi, 13 juillet 1918, 2 10 heures du matin,
au Casino, a Berne.

Sont présents: M. le D Antenen, président
(Bienne), M. Graf, secrétaire-rapporteur, 7 membres
du C. C. et 35 délégués des 6 sections.

M. Biirki, vice-président du C.C. du B.L. V.,
assiste aux débats.

Deélibérations.

1° M. le Dr Antenen, président, rappelle que
nous sommes engagés dans la lutte économique
et que le corps enseignant appartient également
aux classes dont la situation pécuniaire devient
précaire. Notre forte organisation nous permet
de noys prémunir contre le danger qui nous
menace. Qu'on ne l'oublie jamais, et sachons
accorder les modestes sacrifices qu'on réclame de
nous pour la défense de nos intéréts matériels
tout en ne cessant de porter bien haut notre
idéal. Bon nombre de travaux idéalistes ont été
fournis par nos sections.

20 Proceés-verbal. Le proces-verbal de la
derniére assemblée des délégués a été publié
dans le n° 3 de la 19¢ année du Bulletin. Il est
approuvé sans lecture.

3° Rapport de gestion. M. le Dr Bigli, pré-
sident du C.C, fait deux adjonctions au rapport
annuel imprimé:

a. Le C.C. s’est occupé de la question de
Vinstruction obligatoire des cadets. 11 a.fait
élaborer & la disposition des intéressés un préavis
judiciaire sur le probléme.

b. Visites aux sections. Dans le courant de
cette année, quelques assemblées synodales ont
eu la visite des membres du C.C. Malheureuse-



	Gesetzesvorlage über die Kriegssteuerungszulagen an die Lehrerschaft = Loi portant octroi d'allocations pour renchérissement de la vie au corps enseignant

